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Œldttt**»tcd)mfdic unï> pUhtvodjcmtfdjc
îhtttbfdjitu*

©leftrtfiße Fnbuftrie. S)ie „Banf für eleïlrifc^e
Unternehmungen, Zürich äußert fid) in ihrem neueften
©efcßäftgbericßte über Sie Sage ber @leftrizitätg=Fn=
buftrie u. a.: „Sie bon fompetentett Fmßleuten feßon
bor geraumer $eit gemachte uub geäußerte, anfänglich
aber bielbeftrittene Wahrnehmung, bah bie Konjunftur
in ber eleïtrifchen Fnbuftrie für einmal ihren §ößepunft
erreicht habe, hat eine 93eftätigung gefunben, welche an
ber Sftidhtigteit biefer Sßotfacße heute wohl niemanb
mehr zweifeln läßt. 8war finb wenigfteng bie größeren
©tabliffementg ber eleftrifcßen Fnbuftrie noch immer
befriebigenb befchäftigt. Slber ber Bau neuer eleftrifcßer
Anlagen, fotoohl für Beleuchtung alg für Straßenbahnen
unb Kraftübertragung, hat boeß infofern eine fühlbare
©infeßränfung erfahren, als eg bett Unternehmerfirmen
nießt meßr fo leicht gemacht ift, bureß gleichzeitige
Finanzierung ber zu erfteHenben Werfe [ich borteilhafte
Beftellungen z« fiebern. SM Kapital brängt fieß Z"
Einlagen in eleftrifcßen Söerten nießt meßr fo heran,
wie bor einigen Fahren. SM hat zur Folge, baß bie

Konftruftiongfirmen biejenigen Aufträge betiorzugen,
welcße für fie feine finanziellen Seiftungen inbolbieren,
felbft wenn bie babei z" erzielenben greife weniger
günftig ftnb."

©leftrifdje Boote. @g wirb bag fßrojeft ftubiert,
Zum Berfeßr auf ber Slare gtoifcßen Bern (Blatte) unb
Blünfingett zwei eleftrifcße Boote z« bauen, bie bem
ißerfonenüerfeßr zu bienen ßätten. S)ie Sabung mit
eleftrifcßer ®nergie würbe bag ftäbtifeße SBafferwerf an
ber Blatte beforgen.

©leftrifdje Straßenbahn Fnterlafeit'Btatten'2öilber§»
toßl. Sicherem Bernéhmen naeß wirb noeß im Saufe
biefeg Blonatg auf ber ganzen Sinie mit ben erforber«
ließen Sanberwerbimgen foweit gütlich wöglicß, begonnen
werben. Ueberßaupt foH biefeg für bag Böbeli fo wieß«
tige aSerfeßrgmittel in näcßfter $eit energifcß geförbert
Werben.

•KetteS dleftrijitätSwerf. S)ie ®inwoßnergemeinben
bon Boltigen unb 3weifimmen beabfießtigen, bie Kou=
Zeffion für bie SBafferfraft in ber Saubegg zum .Qwecfe
ber ®rzeugung bon ®leftrizität für inbuftriefle Sin«

lagen ic. zu erwerben.

Sie ©enteinbe BUfoj, welcße feßon früßer au bie

Blifoj=Beninzona=Bahn einen Beitrag bon 250,000 Fr-
botiert hatte, befeßloß, zur ®rzeuguug ber eleftrifcßen
Kraft bag nötige Bloöfawaffer unentgeltlich abzutreten.

Blit bem Bau ber eleftrifcßen Baljit Sowbirn-Suftenau
foil noeß biefert §erbft begonnen werben, fo baß bie

®röffnung auf 1. Fuli 1902 erfolgen fann.

gtftm'Midf* Otitd|clbvitl)ttrtu»c.
(©ingefanbt.)

SBie ung aug fießerer Duelle mitgeteilt wirb, ßat
bag Baubepartement beg Kantong Bafeflanb bei 9Ser=

gebung ber biegjäßrigen Bauarbeiten bie Borfcßrift auf«
gefteUt, baß bie Unternehmer ißre Blaterialieu aug«
feßließließ bon ber bafeKanbfcßaftlicßen Fnbuftrie zu
bezießen ßaben, fomit alle Konfurrenz benachbarter
Kantone auggefeßloffen. SBenn bie Begierung beg Kantong
Bafellanb auf biefe Slrt ißre Fnbuftrie fcß'üßen wiU, fo
ift bieg ein ßöcßft zweifeßneibigeg Scßwert unb man mag
bei ber Kleinßeit beg Kantong Bafellanb bebenfen, welcße
Konfequenzen baraug eutfteßen fönnten, wenn anbere
Kantone biefeg Borgeßen ebenfattg naeßaßmen würben.
®ie unabwenbbare Folge wäre, wenn man ben fpanbel

naeß ben Kantonggrenzen abfeßließen wollte, baß bie

Berblenbfteinfabrif unb bie Fo^rif feuerfefter ißrobufte
in Saufen, aueß bie ©ement« unb ©ementwarenfabrif
Brobtbecf in ißratteln ßierbureß feßwer gefcßäbigt würben.

(®ingefanbt.)

S)a bureß eine ®infenbung in einer ber leßten Hummern
biefeg Blatteg ber Slnfioß zu einer Bleinunggäußerung
über bie Dltener Slcetßlengag Konferenz ge«
geben würbe, erlaubt fieß nun' Schreibet bieg, aueß

einige Bemerkungen zum Befcßluß berfelben zu maeßen.

SSM bie gufammenfeßung ber Konfetenz felbft be*

trifft, fo fann fieß bag Fnitiàtitifomitee bem Borwutfe
ber ®infeitigfeit in ber SBaßl ber ®ingelabenen nießt
entßeben. Wie mir befannt, waren 16 Kantone mit
je einem Kantongcßemifer uub Begierunggrat tiertreten.
®g wäre nun fßflicßt gewefen, aueß bie tierfeßiebenen
Stcetßlengag«Slpparate=Fabrifanten, unb befonberg bie«

jenigen, welcße Sropfapparate fabrizieren, einzulaben,
ba gegen leßtere ja eigentlich bie Konferenz einberufen
würbe. Sßenn aueß bag Berbot in gefeßlicßer Form
noeß nießt gefeßeßen ift, fo ßat boeß ber Befcßluß allein
bie Fubrifaiiten in ber Weife gefcßäbigt, baß ben Sropf«
apparaten nun ein folcßeg Blißtrauen entgegen gebraeßt
wirb, baß eg feßwer ßält, foleße Slpparate weiter z"
tierfaufen. Dbfcßon bie Herren Sßemifer feßon feit Be«

ginn ber Slcetßlengag=Fnbuftrie für bag ®inwurffßftem
eingenommen waren unb zwar weniger wegen ber ge«

ringeren ©jplofionggefaßr, fonbern meßr wegen ber
befferen Beinigung beg ®afeg, fo berechtigt bieg bie

§erren ©eleßrten, bereu Bücfficßtglofigfeit gegenüber
anbern Bleinungen zwar befannt ift, noeß lange nießt,
bag Sropffßftem einfach 5" tierbieten unb einen Fnbuftrie«
Ztpeig zu fcßäbigen, oßne anbere Blittel unb SBege z"
finben, ben leiber öfters tiorfommenben ©jplofionen
®inßalt z" tßun; baß aueß bei ®inwurfapparaten ©£=

plofionen tiorfommen fönnen, ßat ber leßte ©infenber
feßon befannt gegeben.

Fn ben wenigften Fällen ejplobierten bie Slpparate
felbft, fonbern bie ©çplofionen gefeßaßen meßr infolge
einer, bureß mangelhafte Beforgung automatifeßer Slppa«
rate, feien eg ®inwurf« ober Sxopfapparate, ßertior«
gerufenen ®agentweicßung, wobureß bag Sicßt aug=
löfeßte ober unruhig würbe unb bie Seute in ber

Beftürzung nach ber erften beften Sampe griffen, um
im Keller, wo fieß ber Slpparat befinbet, naeßzufeßen,
unb bag tlnglücf ift gefeßeßen. SSirb gefeßlicß tierlangt,
baß alle Slcetßlengagapparate in einem eigenen §äugcßen
uutergeBracßt werben, feien eg ©iitwurf« ober ïropf«
apparate, fo fönnen bureß geeignete Bautiorfcßriften
bie ®£plofionen gänzlicß unmöglich gemaeßt werben.

S)ie 8eitftßäft für „®aIciumcarbib«Fabrifation unb
Slcetßtenbeleucßtung" tion S)r. Slnton Subwig in Berlin
bemerft zum Dltener Befcßluß: „Sllfo nur ®inwurf«
apparate geftattet! 3)ie §erren in ber Scßweiz finb
rabifaler alg wir in S)eutfcßlanb, ob aber aueß flüger,
bag fei baßingefteKt. Ung ift ein guter SSafferzulauf«
apparat immer noeß lieber, alg ein feßleeßter ober in
®röße unzulänglicher Slpparat naeß bem Sßftem „©arbib
ing SBaffer."

@erabe wag bie @röße anbelangt, fo erforbert ein

®inwurf=£>anbapparat für einige Jpunbert Flammen tiiel
meßr ißlaß alg ein automatifeßer îropfapparat unb ift
in tiielen Füllen, namentlich in $otelg, ein foleßer fßlaß
nießt tiorßanben. S)em Scßreiber bieg ift z B. ein §otel
befannt, welcßeg bei Bereing« unb anberen Slnläffen pro
Sag big zu 24 m" @ag braueßt, wag bei Slnwenbung
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Elektrotechnische und elektrochemische
Anndschou.

Elektrische Industrie. Die „Bank für elektrische

Unternehmungen, Zürich", äußert sich in ihrem neuesten
Geschäftsberichte über die Lage der Elektrizitäts-Jn-
dustrie u. a.: „Die von kompetenten Fachleuten schon

vor geraumer Zeit gemachte und geäußerte, anfänglich
aber vielbestrittene Wahrnehmung, daß die Konjunktur
in der elektrischen Industrie für einmal ihren Höhepunkt
erreicht habe, hat eine Bestätigung gefunden, welche an
der Richtigkeit dieser Thatsache heute wohl niemand
mehr zweifeln läßt. Zwar sind wenigstens die größeren
Etablissements der elektrischen Industrie noch immer
befriedigend beschäftigt. Aber der Bau neuer elektrischer
Anlagen, sowohl für Beleuchtung als für Straßenbahnen
und Kraftübertragung, hat doch insofern eine fühlbare
Einschränkung erfahren, als es den Unternehmerfirmen
nicht mehr so leicht gemacht ist, durch gleichzeitige
Finanzierung der zu erstellenden Werke sich vorteilhafte
Bestellungen zu sichern. Das Kapital drängt sich zu
Anlagen in elektrischen Werten nicht mehr so heran,
wie vor einigen Jahren. Das hat zur Folge, daß die

Konstruktionsfirmen diejenigen Aufträge bevorzugen,
welche für sie keine finanziellen Leistungen involvieren,
selbst wenn die dabei zu erzielenden Preise weniger
günstig find."

Elektrische Boote. Es wird das Projekt studiert,
zum Berkehr auf der Aare zwischen Bern (Matte) und
Münsingen zwei elektrische Boote zu bauen, die dem
Personenverkehr zu dienen hätten. Die Ladung mit
elektrischer Energie würde das städtische Wasserwerk an
der Matte besorgen.

Elektrische Straßenbahn Jnterlaken-Matten-Wilders«
wyl. Sicherem Vernehmen nach wird noch im Lause
dieses Monats auf der ganzen Linie mit den erforder-
lichen Landerwerbungen soweit gütlich möglich, begonnen
werden. Ueberhaupt soll dieses für das Bödeli so wich-
tige Verkehrsmittel in nächster Zeit energisch gefördert
werden.

Neues Elektrizitätswerk. Die Einwohnergemeinden
von Voltigen und Zweisimmen beabsichtigen, die Kon-
zession für die Wasserkraft in der Laubegg zum Zwecke
der Erzeugung von Elektrizität für industrielle An-
lagen zc. zu erwerben.

Die Gemeinde Misox, welche schon früher an die

Misox-Bellinzona-Bahn einen Beitrag von 250,000 Fr.
votiert hatte, beschloß, zur Erzeugung der elektrischen
Kraft das nötige Moüsawasser unentgeltlich abzutreten.

Mit dem Bau der elektrischen Bahn Dornbirn-Lustenau
soll noch diesen Herbst begonnen werden, so daß die

Eröffnung auf 1. Juli 1902 erfolgen kann.

Kantonale gemerkliche Stachelkrahtzänne.
(Eingesandt.)

Wie uns aus sicherer Quelle mitgeteilt wird, hat
das Baudepartement des Kantons Baselland bei Ver-
gebung der diesjährigen Bauarbeiten die Vorschrift auf-
gestellt, daß die Unternehmer ihre Materialien aus-
schließlich von der basellandschaftlichen Industrie zu
beziehen haben, somit alle Konkurrenz benachbarter
Kantone ausgeschlossen. Wenn die Regierung des Kantons
Baselland auf diese Art ihre Industrie schützen will, so

ist dies ein höchst zweischneidiges Schwert und man mag
bei der Kleinheit des Kantons Baselland bedenken, welche
Konsequenzen daraus entstehen könnten, wenn andere
Kantone dieses Vorgehen ebenfalls nachahmen würden.
Die unabwendbare Folge wäre, wenn man den Handel

nach den Kantonsgrenzen abschließen wollte, daß die

Verblendsteinfabrik und die Fabrik feuerfester Produkte
in Lausen, auch die Cement- und Cementwarenfabrik
Brodtbeck in Pratteln hierdurch schwer geschädigt würden.

Aeetylen.
(Eingesandt.)

Da durch eine Einsendung in einer der letzten Nummern
dieses Blattes der Anstoß zu einer Meinungsäußerung
über die Oltener Acetylengas-Konferenz ge-
geben wurde, erlaubt sich nun Schreiber dies, auch
einige Bemerkungen zum Beschluß derselben zu machen.

Was die Zusammensetzung der Konferenz selbst be-

trifft, so kann sich das Initiativkomitee dem Vorwurfe
der Einseitigkeit in der Wahl der Eingeladenen nicht
entheben. Wie mir bekannt, waren 16 Kantone mit
je einem Kantonschemiker und Regierungsrat vertreten.
Es wäre nun Pflicht gewesen, auch die verschiedenen
Acetylengas-Apparate-Fabrikanten, und besonders die-
jenigen, welche Tropfapparate fabrizieren, einzuladen,
da gegen letztere ja eigentlich die Konferenz einberufen
wurde. Wenn auch das Verbot in gesetzlicher Form
noch nicht geschehen ist, so hat doch der Beschluß allein
die Fabrikanten in der Weise geschädigt, daß den Tropf-
apparaten nun ein solches Mißtrauen entgegen gebracht
wird, daß es schwer hält, solche Apparate weiter zu
verkaufen. Obschon die Herren Chemiker schon seit Be-
ginn der Acetylengas-Jndustrie für das Einwurfsystem
eingenommen waren und zwar weniger wegen der ge-
ringeren Explosionsgefahr, sondern mehr wegen der
besseren Reinigung des Gases, so berechtigt dies die

Herren Gelehrten, deren Rücksichtslosigkeit gegenüber
andern Meinungen zwar bekannt ist, noch lange nicht,
das Tropfsystem einfach zu verbieten und einen Industrie-
zweig zu schädigen, ohne andere Mittel und Wege zu
finden, den leider öfters vorkommenden Explosionen
Einhalt zu thun; daß auch bei Einwurfapparaten Ex-
plosionen vorkommen können, hat der letzte Einsender
schon bekannt gegeben.

In den wenigsten Fällen explodierten die Apparate
selbst, sondern die Explosionen geschahen mehr infolge
einer, durch mangelhafte Besorgung automatischer Appa-
rate, seien es Einwurf- oder Tropfapparate, hervor-
gerufenen Gasentweichung, wodurch das Licht aus-
löschte oder unruhig wurde und die Leute in der
Bestürzung nach der ersten besten Lampe griffen, um
im Keller, wo sich der Apparat befindet, nachzusehen,
und das Unglück ist geschehen. Wird gesetzlich verlangt,
daß alle Acetylengasapparate in einem eigenen Häuschen
untergebracht werden, seien es Einwurf- oder Tropf-
apparate, so können durch geeignete Bauvorschriften
die Explosionen gänzlich unmöglich gemacht werden.

Die Zeitschrift für „Calciumcarbid-Fabrikation und
Acetylenbeleuchtung" von Dr. Anton Ludwig in Berlin
bemerkt zum Oltener Beschluß: „Also nur Einwurf-
apparate gestattet I Die Herren in der Schweiz sind
radikaler als wir in Deutschland, ob aber auch klüger,
das sei dahingestellt. Uns ist ein guter Wafferzulauf-
apparat immer noch lieber, als ein schlechter oder in
Größe unzulänglicher Apparat nach dem System „Carbid
ins Wasser."

Gerade was die Größe anbelangt, so erfordert ein

Einwurf-Handapparat für einige Hundert Flammen viel
mehr Platz als ein automatischer Tropfapparat und ist
in vielen Fällen, namentlich in Hotels, ein solcher Platz
nicht vorhanden. Dem Schreiber dies ist z B. ein Hotel
bekannt, welches bei Vereins- und anderen Anlässen pro
Tag bis zu 24 m" Gas braucht, was bei Anwendung
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